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Bezirksregierung Köln 

 

 

Bekanntmachung 

 

 

Planfeststellungsverfahren für die Elektrifizierung der Bahnstrecken 2571/ 2575 

vom Bf Langerwehe über Bf Eschweiler-Weisweiler bis Bf Stolberg Hbf (Plan-

feststellungsabschnitt 4); im Rahmen des Gesamtprojektes der Elektrifizierung 

der Euregiobahn 

 

Die EVS EUREGIO Verkehrsschienennetz GmbH (Vorhabenträgerin) plant die Elekt-

rifizierung der Bahnstrecken der Euregiobahn. Aktuell sind die Strecken der Vorhaben-

trägerin nur mit fahrleitungsunabhängigen Fahrzeugen (dieselbetriebene Fahrzeuge) 

befahrbar. Durch die Elektrifizierung werden die Lücken im Netz für einen durchgängi-

gen Betrieb der Euregiobahn mit elektrischen Fahrzeugen beseitigt. Zudem können 

durch ein besseres Beschleunigungsverhalten der Züge – bei unveränderter Höchst-

geschwindigkeit – Fahrzeitgewinne erzielt werden. Ziel des Gesamtprojektes ist somit 

die Ertüchtigung der bestehenden Infrastruktur für den Betrieb an einer elektrifizierten 

Strecke durch die Ausrüstung der Strecken mit Oberleitungsanlagen. Das Gesamtpro-

jekt wurde der Übersichtlichkeit halber räumlich in mehrere Planfeststellungsab-

schnitte (PFA) unterteilt, die jeweils in den Planunterlagen dargestellt sind. 

Die Elektrifizierung der Bahnstrecken 2571/ 2575 vom Bf Langerwehe über Bf E-

schweiler-Weisweiler bis Bf Stolberg Hbf stellt einen eigenen Planfeststellungsab-

schnitt dar (PFA 4). Diesbezüglich soll die Errichtung der Oberleitungsanlagen erfol-

gen. Die beantragten Maßnahmen umfassen dabei: 

 die Strecke 2571 „Bf Eschweiler-Weisweiler bis Bf Stolberg Hbf (a)“ 

 die Strecke 2575 „Bf Langerwehe (a) bis Bf Eschweiler-Weisweiler“ 

- inkl. der Durchfahrts- und Ausweichgleise in den Bahnhöfen Eschweiler-

Weisweiler, Eschweiler-Talbahnhof und Eschweiler-Aue, 

- inkl. des Tunnels „Ulhaus“ auf der Strecke 2575 bis km 1,050 

 

Im Rahmen dieser geplanten Elektrifizierung sollen insgesamt 226 Maste errichtet wer-

den. 

 

Zur Minderung der Gefährdung der Bahnstrecken mit seinen geplanten Oberleitungs-

anlagen durch Windbruch (umstürzende Bäume) wurde ein „Ökologisches Bahntras-

senmanagement“ entwickelt, das die Umgestaltung, Pflege und Entwicklung der Grün-

bereiche entlang der Gleistrasse in einem Streifen von jeweils 30 m beidseitig der Stre-

cken vorsieht. Private Flächen sind von dem Bahntrassenmanagement im Rahmen 

dieses Planfeststellungsverfahrens vorerst nicht betroffen. Einzelheiten zum Bahntras-

senmanagement und den Planungen vor Ort sind den Planunterlagen zu entnehmen. 
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Das geplante Vorhaben entfaltet Auswirkungen auf die Umwelt. U. a. ist eine Betrof-

fenheit der Vegetation und der Tierwelt gegeben. Detaillierte Einzelheiten zu Auswir-

kungen sowie zu entsprechenden Kompensationsmaßnahmen können den Planunter-

lagen entnommen werden. 

Zur Durchführung des Bauvorhabens sind dauerhafte Inanspruchnahmen (Grunder-

werb), dingliche Sicherungen sowie vorübergehende Inanspruchnahmen von Grund-

stücken Dritter erforderlich. Grunderwerb wird in der Stadt Eschweiler benötigt. Ding-

liche Sicherungen und vorübergehende Inanspruchnahmen sind in der Gemeinde Lan-

gerwehe vorgesehen. 

Aufgrund von u. a. Gründungsarbeiten der Maste muss während der Zeit der Baumaß-

nahmen vorübergehend mit Baulärm und Erschütterungen gerechnet werden, wobei 

die Baumaßnahmen schrittweise über den Streckenverlauf durchgeführt werden. Zur 

Vermeidung von nächtlichen Störungen und von Lärmbelastungen an Wochenenden 

werden alle geräuschintensiven Arbeiten ausschließlich zwischen Montag und Freitag, 

in der Zeit von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr durchgeführt. 

Für die Dauer der Errichtung der Oberleitungsanlagen wird eine Bauzeit von etwa 80 

Wochen angesetzt. 

Einzelheiten des Bauvorhabens sind den im Internet der Bezirksregierung Köln veröf-

fentlichten Planunterlagen zu entnehmen. 

 

Für dieses Vorhaben hat die Vorhabenträgerin bei der Bezirksregierung Köln als zu-

ständige Planfeststellungsbehörde die Durchführung eines Planfeststellungsverfah-

rens beantragt. Rechtsgrundlagen für das Verfahren sind die §§ 18 ff. des Allgemeinen 

Eisenbahngesetzes (AEG) i. V. m. den §§ 72 ff. des Verwaltungsverfahrensgesetzes 

für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW). 

 

Für das Vorhaben wäre grundsätzlich eine allgemeine Vorprüfung zur Feststellung der 

UVP-Pflicht gem. § 7 Absätze 1 und 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-

prüfung (UVPG) i. V. m. Nr. 14.8 der Anlage 1 zum UVPG erforderlich. Die Vorhaben-

trägerin hat jedoch gem. § 7 Abs. 3 Satz 1 UVPG die Durchführung einer Umweltver-

träglichkeitsprüfung beantragt, was seitens der Planfeststellungsbehörde als zweck-

mäßig erachtet wird. Damit besteht für das Vorhaben die UVP-Pflicht gem. § 7 Abs. 3 

Satz 2 UVPG. 

 

Die Planunterlagen (Zeichnungen und Erläuterungen) in digitaler Form werden 

vom 29.10.2024 bis 28.11.2024 einschließlich 

gem. § 18a Abs. 3 Satz 3 AEG und § 19 Abs. 2 UVPG und gem. § 27a VwVfG NRW 

auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln 

(https://url.nrw/planfeststellung_bahnstrecken) veröffentlicht. Mit diesem Link wird die 

Internetseite der Bezirksregierung Köln aufgerufen, auf der die Übersicht der anhängi-

gen Planfeststellungsverfahren für Bahnstrecken enthalten ist. Darunter ist auf der 

https://url.nrw/planfeststellung_bahnstrecken
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rechten Seite unter Navigation dieses Planfeststellungsverfahren auszuwählen. In den 

dortigen Downloads sind die Planunterlagen zu finden. 

 

Gem. § 27a VwVfG NRW wird dort auch der Inhalt dieser Bekanntmachung veröffent-

licht. 

 

Außerdem können nach § 20 UVPG der Inhalt der Bekanntmachung und die zu veröf-

fentlichenden Planunterlagen über das UVP-Portal des Landes Nordrhein-Westfalen, 

das im Verbundportal der Länder erreichbar ist (https://www.uvp-verbund.de), einge-

sehen werden. 

 

Darüber hinaus kann eine leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zu den Planun-

terlagen zur Verfügung gestellt werden. 

 

Maßgeblich ist jedoch der Inhalt der in digitaler Form auf der Internetseite der Bezirks-

regierung Köln veröffentlichten Planunterlagen. 

 

1. Die betroffene Öffentlichkeit kann gem. § 21 Absätze 1, 2 und 5 UVPG bis spätes-

tens einen Monat nach Ablauf der Internetveröffentlichung, das ist 

 

bis zum 28.12.2024 einschließlich, 

 

bei der Bezirksregierung Köln Einwendungen gegen dieses Vorhaben erheben. 

Diese Einwendungsfrist gilt auch für solche Einwendungen, die sich nicht auf die 

Umweltauswirkungen des Vorhabens beziehen (§ 21 Abs. 5 UVPG). 

 

Gem. § 18a Abs. 4 AEG sind der Bezirksregierung Köln Einwendungen bevorzugt 

elektronisch zu übermitteln (E-Mail-Adresse: dezernat25@brk.nrw.de). Eine 

schriftliche Übermittlung an die Bezirksregierung Köln, Dezernat 25, 50606 Köln, 

ist jedoch ebenfalls möglich. 

 

Falls jemand seine Einwendung mittels qualifizierter elektronischer Signatur nach 

dem Signaturgesetz übermitteln möchte, so hat die Bezirksregierung Köln hierfür 

einen Zugang eröffnet. Die Einwendung kann dabei durch Übermittlung eines 

elektronischen Dokuments mit qualifizierter elektronischer Signatur an die elektro-

nische Poststelle der Bezirksregierung Köln erhoben werden. Die diesbezügliche 

E-Mail-Adresse lautet: poststelle@brk.sec.nrw.de. 

 

Die Einwendung kann auch durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter 

sicherer Anmeldung nach dem De-Mail-Gesetz bei der Bezirksregierung Köln er-

hoben werden. Die De-Mail-Adresse lautet: poststelle@brk-nrw.de-mail.de. 

 

mailto:poststelle@brk-nrw.de-mail.de
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Um eine rechtssichere Rückmeldung im Verwaltungsverfahren, z. B. in Form einer 

Einladung zu einem Erörterungstermin, zu ermöglichen, soll die Einwendung le-

serlich mit einem vollständigen Namen und einer eindeutigen Anschrift versehen 

sein. 

 

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unter-

zeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden 

(gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite 

ein/e Unterzeichner/in mit Name und Anschrift als Vertreter/in der übrigen Unter-

zeichner/innen zu benennen. Andernfalls können diese Einwendungen unberück-

sichtigt bleiben (§ 17 Abs. 2 VwVfG NRW). 

 

Nach Ablauf dieser Frist sind Einwendungen, die nicht auf besonderen privatrecht-

lichen Titeln beruhen, ausgeschlossen (§ 21 Abs. 4 Satz 1 UVPG). Dies gilt auch 

für Stellungnahmen von anerkannten Vereinigungen (§ 73 Abs. 4 Sätze 5 und 6 

VwVfG NRW). 

 

Dieser Ausschluss gilt nur für das Verwaltungsverfahren. 

 

2. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens werden personenbezogene Daten er-

hoben. Informationen zu dieser Datenerhebung können Sie dem Dokument „Da-

tenschutzhinweise“ entnehmen, dass unter folgendem Link: https://www.bezreg-

koeln.nrw.de/themen/kommunales-planung-bauen-und-verkehr/mobilitaet-und-

verkehr/planfeststellungsverfahren auf der Internetseite der Bezirksregierung Köln 

in den Downloads abrufbar ist. 

 

3. Diese Bekanntmachung über die Auslegung der Planunterlagen dient auch der 

Benachrichtigung der Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG NRW. 

 

4. Rechtzeitig erhobene Einwendungen, Äußerungen und Stellungnahmen können 

in einem Termin erörtert werden, der zuvor ortsüblich bekanntgemacht wird. 

Diejenigen, die fristgerecht Einwendungen oder Stellungnahmen erhoben haben 

bzw. bei gleichförmigen Einwendungen die/ der Vertreter/in, werden von dem Ter-

min gesondert benachrichtigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzuneh-

men, so können sie durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 

 

Bei Ausbleiben einer/ eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne 

sie/ ihn verhandelt werden. 

 

Die Vertretung durch eine/n Bevollmächtigte/n ist möglich. Die Bevollmächtigung 

ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Planfest-

stellungsbehörde zu geben ist. 

 

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 
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Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung verzichten (§ 18a Abs. 5 Satz 1 

AEG). 

 

5. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und 

Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung ent-

stehende Kosten werden nicht erstattet. 

 

6. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem 

Grunde nach zu entscheiden sind, werden nicht in dem Erörterungstermin, son-

dern in einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt. 

 

7. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhö-

rungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung 

der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender/innen kann, 

wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind, durch öffentliche Bekanntma-

chung ersetzt werden. 

 

8. Vom Beginn der Auslegung der Planunterlagen tritt die Veränderungssperre nach 

§ 19 AEG für die von dem Plan betroffenen Flächen in Kraft. 

 

Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt der Vorhabenträgerin ein Vorkaufsrecht 

an den von dem Plan betroffenen Flächen zu (§ 19 Abs. 3 AEG). 

 

9. Da das Vorhaben einer UVP-Pflicht unterliegt, wird darauf hingewiesen, dass 

 die für das Anhörungsverfahren und für die Entscheidung über die Zulässigkeit 

des Vorhabens zuständige Behörde (Anhörungs- und Planfeststellungsbe-

hörde) die Bezirksregierung Köln ist, 

 über die Zulässigkeit des Vorhabens durch einen Planfeststellungsbeschluss 

entschieden wird, 

 die im Internet veröffentlichten Planunterlagen, den UVP-Bericht und die ent-

scheidungserheblichen Berichte und Empfehlungen enthalten sowie 

 die Anhörung zu den im Internet veröffentlichten Planunterlagen auch die Ein-

beziehung der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gem. 

§ 18 Abs. 1 UVPG einschließt. 

 

10. Damit die betroffene Öffentlichkeit prüfen kann, ob und in welchem Umfang sie 

von den Umweltauswirkungen des Vorhabens betroffen ist, werden folgende um-

weltbezogene Unterlagen i. S. d. § 16 Abs. 1 i. V. m. § 19 Abs. 2 UVPG, die Be-

standteil der Planunterlagen sind, im Internet veröffentlicht: 

 der Erläuterungsbericht (Unterlage 1), 

 der UVP-Bericht (Unterlagen 14.10 bis 14.13), 

 die FFH-Verträglichkeitsstudie (Unterlage 14.6), 

 der Artenschutzrechtliche Fachbeitrag (Unterlage 14.1), 

 der Landschaftspflegerische Begleitplan (Unterlagen 14.7 bis 14.9), 

 der Abschlussbericht zur Erfassung der Brutvögel (Unterlagen 14.2 und 14.3), 

 der Abschlussbericht zur Erfassung der Fledermäuse (Unterlage 14.4), 
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 der Abschlussbericht zur Erfassung der Haselmäuse (Unterlage 14.5), 

 das Ökologische Bahntrassenmanagement (Unterlagen 15.1 und 15.2), 

 die Schalltechnischen Untersuchungen (Unterlagen 10.1.1, 10.1.2 und 10.2), 

 die Erschütterungstechnische Untersuchung (Unterlagen 11.1 und 11.2) sowie 

 das EMV-Gutachten (Gutachten zur elektromagnetischen Verträglichkeit) (Un-

terlage 12.1). 

 

Köln, den 22.10.2024 

Im Auftrag 

 

gez. Jansen 

Bezirksregierung Köln 


